
Die JWG´s ( Jugendwohngemeinschaften ) In der JWG „Großen“ im Baumweg leben
Mädchen/Jungen in drei vollständig eingerichteten Einzelzimmern zusammen in einer WG,
ausgestattet mit einer Gemeinschaftsküche, einem Duschbad mit separatem WC sowie einem
Gemeinschaftsraum. Im Souterrain gibt es zusätzlich eine 1,5-Zimmerwohnung mit einer
Pantryküche und einem Duschbad. Alle weiteren Settings sind konzeptionell so angelegt, dass
sich die Jugendlichen/jungen Erwachsenen ihr Zimmer selbst einrichten
(Erstausstattungsantrag). Dadurch haben sie die Möglichkeit, sich von Anfang an ihr Zuhause
selbst zu gestalten. Zudem wird durch das Einrichten des Zimmers mit eigenem Mobiliar, der
ersten Grundstein für die spätere Selbstständigkeit im eigenem Wohnraum gelegt. 
Die Mädchenwohngemeinschaft „Die Großen 15c“ In unserer Mädchenwohngemeinschaft „Die
Großen 15c“ in Molfsee leben fünf Mädchen und junge Frauen zusammen auf etwa 130 qm in
einem Reihenhaus mit Garten. Diese Mädchenwohngemeinschaft bietet einen sicheren Ort für
Mädchen oder junge Frauen, die nicht in einer koedukativen Wohngemeinschaft leben möchten.
Betreutes Einzelwohnen/Außenwohnungen: Für diejenigen jungen Erwachsenen, welche keinen
allzu engen Betreuungsrahmen mehr benötigen und ihren Alltag überwiegend selbständig
organisieren können, bieten wir eine individuelle Betreuung im vom Träger angemieteten
Wohnraum an. Im Rahmen der Betreuung vereinbaren die sozialpädagogische Fachkraft mit dem
jungen Menschen individuell Besuchskontakte in ihren Wohnungen oder in unserem Büro. Zudem
finden regelmäßige Gruppenaktivitäten (sowohl verpflichtende und freiwillige) statt. 
Ambulante Betreuung: Die ambulante Betreuung/Nachbetreuung findet im klienteneigenen
Wohnraum statt und kann in der Regel ab 18 Jahren, im Einzelfall auch schon früher angeboten
werden. Die ambulante Betreuung dient dazu, den Übergang zwischen einer betreuten Wohnform
und dem selbständigen Leben im eigenen Wohnraum zu gestalten. Die inhaltliche Ausgestaltung
der ambulanten Betreuung erfolgt auf der Grundlage eines mit allen Beteiligten gemeinsam
vereinbarten Hilfeplans. Die Betreuungstermine werden zwischen dem jungen Menschen und der
sozialpädagogischen Fachkraft vereinbart und richten sich in ihrem Umfang der bewilligten
Fachleistungsstunden. Den jungenErwachsenen wird es freigestellt, ob sie andenangebotenen
Gruppenaktivitäten teilnehmen möchten. 
Individualbetreuung: Im Rahmen der Individualbetreuung bieten wir Kindern und Jugendlichen
der Kinderheime  Erwin Steffen Hilfe an, die im Rahmen der normalen Wohngruppenarbeit nicht
geleistet werden kann. Auf Grundlage von
Fachleistungsstundenkönnenwirz.B.begleiteteElternkontakte,intensive Zusatzbetreuung,
lösungsorientierte BeratungodersystemischeFamilienberatunganbieten.
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Um eine erfolgreiche Förderung zu gewährleisten, setzen wir auf eine intensive und
vertrauensvolle Beziehungsarbeit zwischen Betreuer*innen und Jugendlichen und die
Mitbestimmung der jungen Menschen. 

Wir nehmen auf
In unseren unterschiedlichen Betreuungssettings können Jugendliche ab 16 Jahren auf
Grundlage von § 34, § 35a, § 41 SGB VIII und § 53, 54 SGB XII aufgenommen werden.
Kennzeichnet für die Maßnahmen ist der Trainings- und Verselbständigungsgedanke im
Gegensatz zu einer intensiv-stützenden vollstationären Maßnahme.
Ganz allein geht’s noch nicht!

Unser Hilfeangebot richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene, die in die 
Selbstständigkeit geleitet werden sollen. Konzipiert wurden unsere Betreuungssettings vor 
dem Hintergrund, dass der Schritt aus der Rundumversorgung der stationären Jugendhilfe in 
den teilstationären Bereich der Jugendhilfe für die jungen Menschen oftmals eine 
Überforderung darstellt. In den verschiedenen Settings findet keine „Rund um die Uhr“ 
Betreuung mehr statt. Die Anwesenheit der sozialpädagogischen Fachkraft orientiert sich am 
Alltag der Bewohner/Innen. Die Kontakte finden sowohl in den Wohnungen und 
Jugendwohngemeinschaften, als auch in unserem Büro statt. 
Im Gegensatz zu unserem betreuten Einzelwohnen wird in unseren JWG´s eine gewisse 
Gruppenstruktur angeboten. Hier finden regelmäßige Gruppengespräche und –Aktivitäten 
statt, welche die Jugendlichen gemeinsam wählen und organisieren dürfen. Diese sollen der oft 
noch ungenügend strukturierten Freizeit neue Impulse geben. 
In den JWG´s sind die Betreuungspersonen je nach individuellem Bedarf zwischen 8.00 
Uhr und 20.00 Uhr im Hause, ggf. auch früher zum Wecken oder in Notfällen. Die 
übrigen Zeiten werden durch eine telefonische Rufbereitschaft durch mindestens eine 
Fachkraft abgedeckt.

Wir unterstützen, begleiten und beraten die Jugendlichen und jungen Erwachsenen je nach
Bedarf in allen praktischen Fragen wie beispielsweise der Umgang mit den zur Verfügung
stehenden Finanzen, der Gestaltung des Lebensalltags, einer sinnvollen Freizeitgestaltung, der
Entwicklung schulischer und beruflicher Perspektiven sowie beim Auf- und Ausbau des
sozialen Netzwerkes. Ein weiterer Fokus unseres Angebotes ist die Unterstützung bei
Kontakten und Anträgen für Behörden und Diensten wie Jugendamt, Berufsberatung, Agentur
für Arbeit, Jobcenter sowie der Kontaktaufbau zu weiterführenden Hilfeangeboten wie bspw.
Therapieeinrichtungen und Beratungsstellen.Die individuellen Schwerpunkte werden im
Hilfeplangespräch und dann regelmäßig im Einzelgespräch mit den Jugendlichen erarbeitet und
überprüft.

diegrossen@kierst.eu

Unser Büro:
Baumweg 11
24113 Kiel 

Tel. (04 31) 64 99 00 8 
E-Mail: diegrossen@kierst.eu


